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�sterreichischen Richter 

Bundessektion Ri chter und Staats­

anwälte in der Gewerkschaft 

;ffentlicher Dienst 

S t e l  1 LI n 9 n a h  m e 

zum 
H a u  p t W 0 h n s i t z 9 e 5 e t z 

Zum vor- li egend en GesetzesentwLlr"f Wil-d nur- insoweit Stellung genommen, als e: 

Einfluß auf die von den Justizgesetzen umfaßten Bereiche hat: 

1.1 Die Schaffung eines zentralen Melderegisters k6nnte die Arbeit der 

JU5ti:b2h�rden erl e i chtern und wird daher begr�at. 

Z�.) Im';\ETei_f..ti der Justizgesetze sollte der- Begr-iff des "ordentlichen 

(·lohnsiL:es" h:;ins'sfalls durch den Begriff deE'. "Hauptwohnsitzes" f:f"Setzt 

"Jer-der} .. :_. Die':,:. gilt insbesondere f�ll- die gel- i c htli chen \)er-fahn:!nsvc'r··schr-iften 

und die in ihnen entha l tenen Zuständigkeitsregelungen. SDweit dDrt an den 

ordentlichen WDhnsitz angekn�pft wird, sollte dieser (ausjudiziertel Begriff 

nicht verändert werden. Bewußt wird in mehreren Gesetzen die Wahl zwischen 

mehreren Wohnsitzen offengehalten, insgesamt ist eine Tendenz in Richtung zum 

"gE'\'>ic,hnl ich(:,in ;::1ufE!nthal t" als Anknl:lpfungskl -i tel- ium fest.:;:.tellbar-. Dazu kommt. 

noch die Problema tik , daß die Festlegung des Hauptwohnsi t zes unter Umständen 

von einem Verwaltungsverfahren abhängig ist (§ 17 des Entwurfes). 

Wien, am 30.9.1993 
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